
Beruf Filialdirektion 

Antragsteller Herr Frau
Name, Vorname, Titel Bezirk Vermittler-Nr.

Anschrift 1 Selbstständig 3 Beamter
Straße, Nummer, Postfach

2 Angestellt 4 Sonstige Neuantrag Ersatz für:
Postleitzahl Ort Geburtsdatum Staatsangehörigkeit Versicherungsschein-Nummer

Telefon / -fax E-mail

Beginn 00:00 Uhr Ablauf 00:00 Uhr

Dauer

Allgemeine Bedingungen für  die Versicherung von Reisegepäck Fassung Januar 2008  (AVB Reisegepäck 2008)

Deckungs-
umfang

Besonders zu beantragen sind die Klauseln für Camping und/oder Fahrräder.

Versicherungs- Persönliches Reisegepäck Prämie EUR
summe                                                                                EUR Prämiensatz 45 %0

Camping-
Risiko ja nein Zuschlag 10 %0

Fahrräder ja nein Zuschlag 15 %0

Sonstiges

Geltungs-
bereich Die ganze Erde Jahresprämie

Zahlungs- Die Folgeprämie ist jeweils am 1. des Fälligkeitsmonats zu zahlen.

weise 1/ jährlich               Zuschläge für 1/2jährliche Zahlung 3%, 1/4jährliche Zahlung 5% und monatliche Zahlung 7% Zuschlag                %

Gesamtprämie
Einzugs- Name des Geldinstitutes

ermächtigung

Insgesamt

Besteht oder bestand bereits eine Reisegepäck-Versicherung? nein ja

VS-Nr.

Vorschäden ( auch wenn keine Versicherung bestand ) in den letzten    5 Jahren nein ja

Bemerkungen

Diesem Antrag liegt folgendes Bedingungswerk zugrunde:
Allgemeine Bedingungen für  die Versicherung von Reisegepäck  Fassung Januar 2008 (AVB Reisegepäck 2008)

Nachfolgend aufgeführte Unterlagen wurden Ihnen ausgehändigt, bevor Sie diesen Antrag unterschrieben haben:
- das Produktinformationsblatt
- die Versicherungsinformation nach der Informationspflichtenverordnung
- Allgemeine Bedingungen für die Versicherung von Reisegepäck Fassung Januar 2008  (AVB Reisegepäck 2008)
- die Mitteilung nach § 19 Abs. 5 VVG

Datum Unterschrift des Antragstellers und Prämienzahlers Unterschrift des Kontoinhabers (falls nicht Antragsteller) Unterschrift des Vermittlers
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Antrag auf Reisegepäck- Versicherung für Privatpersonen

Anzahl

Versichert ist auch das Reisegepäck der Familienangehörigen sowie des Lebensgefährten und dessen Kinder, welche mit dem Versicherungsnehmer in häuslicher Gemeinschaft leben,           
bei Reisen, die sie getrennt oder allein unternehmen. Hausangestellte etc. sind nur bei gemeinsamen Reisen mit dem Versicherungsnehmer versichert.

Kontoinhaber

Pramie gemäß 
Zahlungsweise

Bankleitzahl

Nach Ablauf dieser Zeit verlängert sich der Vertrag von Jahr zu Jahr, wenn nicht 3 Monate vor dem jeweiligen Ablauf dem 
Vertragspartner eine schriftliche Kündigung zugegangen ist.

01.

(Mindestversicherungssumme 4.000 EUR pro Haushalt bzw. 2.000 EUR für eine Einzelperson)

Hiermit wird die Helvetia widerruflich ermächtigt, die zu entrichtenden Prämien für die beantragte Versicherung 
von meinem/unserem Konto abzubuchen.

Ihr Versicherungsvermittler berät Sie in Vorsorgefragen. Unsere Antragsprüfer bewerten Ihre Risikofragen. Bitte beantworten Sie daher die Fragen im Antrag vollständig und richtig. Geben Sie auch
solche Umstände an, denen Sie nur geringe Bedeutung beimessen. Nur so stellen Sie sicher, dass Ihr Versicherungsschutz tatsächlich wirksam ist. Lesen Sie bitte sorgfältig die Mitteilung nach § 19
Abs. 5 VVG, die diesem Antrag beigefügt ist.

Vorver-
sicherungen

EURSchadenhöhe Schadenursachen

Wer hat gekündigt? Weshalb?

zzgl.gesetzl. 
Vers.-SteuerKontonummer

Gesellschaft

Durch die nachfolgende Unterschrift machen Sie Ihre Erklärungen im Antrag und die Einwilligungserklärung nach dem Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) zum Vertragsinhalt. Über Ihr Widerrufsrecht werden Sie mit 
dem Versicherungsschein ausführlich informiert.



Versicherungsteuer
Die gesetzliche Versicherungsteuer beträgt z.Zt. in der allgemeinen Schadenversicherung 19 %.

Einwilligungserklärung nach Bundesdatenschutzgesetz (BDSG)

I. Bedeutung dieser Erklärung und Widerrufsmöglichkeit

Einen intensiveren Schutz genießen   besondere Arten personenbezogener Daten (insbesondere Ihre Gesundheitsdaten). 
Wir dürfen Sie im Regelfall nur verwenden, wenn Sie zuvor hierzu ausdrücklich einwilligen.

Mit der nachfolgenden Einwilligung zu Ziffer II. ermöglichen Sie zudem eine Datenverwendung auch solcher Daten, die dem besonderen gesetzlichen Schutz von
Privatgeheimnissen gemäß § 203 Strafgesetzbuch unterliegen.

Diese Eiwilligung ist ab dem Zeitpunkt der Antragsstellung wirksam. Sie wirkt unabhängig davon, ob später der Versicherungsvertrag zustande kommt. Es steht Ihnen frei,
diese Einwilligungserklärung mit Wirkung für die Zukunft jederzeit ganz oder teilweise zu widerrufen.

II. Erklärung zur Verwendung Ihrer allgemeinen personenbezogenen Daten

Hiermit willige ich darin ein, dass meine allgemeinen personenbezogenen Daten unter Beachtung der Grundsätze der Datensparsamkeit und der Datenvermeidung verwendet
werden

1.  zur Risikobeurteilung, zur Vertragsabwicklung und zur Prüfung der Leistungspflicht durch die Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG, Direktion für
     Deutschland.
2.  zur Risikobeurteilung durch Datenaustausch mit einem Vorversicherer, den ich bei Antragstellung genannt habe.
3.  zur gemeinschaftlichen Führung von Datensammlungen der Unternehmen der Helvetia-Gruppe Deutschland, um die Anliegen im Rahmen der Antrags-, Vertrags- und
     Leistungsabwicklung schnell, effektiv und kostengünstig bearbeiten zu können (z.B. richtige Zuordnung Ihrer Post oder Prämienzahlungen). Diese Datensammlungen
     enthalten Daten wie Name, Adresse, Geburtsdatum, Versicherungsnummer, Kontonummer, Bankleitzahl, Art der bestehenden Verträge, sonstige Kontaktdaten.
4.  zur Risikobeurteilung und Abwicklung der Rückversicherung. Dies erfolgt durch Übermittlung an und zur dortigen Verwendung durch Rückversicherer, bei denen mein
     zu versicherndes Risiko geprüft oder abgesichert werden soll. Eine Absicherung bei Rückversicherern im In- und Ausland dient dem Ausgleich der vom Versicherer 
     übernommenen Risiken und liegt damit auch im Interesse der Versicherungsnehmer. In einigen Fällen bedienen sich Rückversicherer weiterer Rückversicherer, denen sie
     - sofern erforderlich - ebenfalls entsprechende Daten übermitteln.
5.  durch andere Untenehmen / Personen innerhalb und außerhalb der Helvetia-Gruppe Deutschland, denen die Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG, 
     Direktion für Deutschland, Aufgaben ganz oder teilweise zur Erledigung überträgt. Die Unternehmen / Personen werden eingeschaltet, um die Antrags-, Vertrags- und
     Leistungsabwicklung möglichst schnell, effektiv und kostengünstig zu gestalten. Eine Erweiterung der Zweckbestimmung der Datenverwendung ist damit nicht verbunden.
     Die eingeschalteten Unternehmen / Personen sind im Rahmen ihrer Aufgabenerfüllung verpflichtet, ein angemessenes Datenschutzniveau sicherzustellen, einen
     zweckgebundenen und rechtlich zulässigen Umgang mit den Daten zu gewährleisten sowie den Grundsatz der Verschwiegenheit zu beachten.
6.  zur Verhinderung des Versicherungsmissbrauchs bei der Risikobeurteilung und bei der Klärung von Ansprüchen aus dem Versicherungsverhältnis durch Nutzung eines
     Hinweis- und Informationssystems der Versicherungswirtschaft mit Daten, die der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) im Auftrag für die
     Versicherer verschlüsselt. Im Bereich der privaten Kranken- und Pflegeversicherung können zu den vorgenannten Zwecken Anfragen über den Verband der privaten
     Krankenversicherung e.V. Köln (PKV) an andere private Krankenversicherungsunternehmen gerichtet werden. Auf Basis dieser Systeme kann es zu einem auf den
     konkreten Anlass bezogenen Austausch personenbezogener Daten zwischen dem anfragenden und dem angefragten Versicherer kommen.
7.  zur Risikobeurteilung, zur Vertragsabwicklung und zur Prüfung der Leistungspflicht durch Versicherungspools oder von Mitversicherern.
8.  zu Statistikzwecken, wobei die Daten anonymisiert und verschlüsselt werden, um dann mit entsprechenden Daten von anderen Versicherern von Unternehmen
     verarbeitet und ausgewertet werden. Eine Erweiterung der Zweckbestimmung der Datenverwendung ist damit nicht verbunden. Die eingeschalteten Unternehmen /
     Personen sind im Rahmen ihrer Aufgabenerfüllung verpflichtet, ein angemessenes Datenschutzniveau sicherzustellen, einen zweckgebundenen und rechtlich zulässigen
     Umgang mit den Daten zu gewährleisten sowie den Grundsatz der Verschwiegenheit zu beachten.
9.  zur Beratung und Information über Versicherungs- oder sonstige Finanzdienstleistungen durch die Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG, Direktion für 
     Deutschland, andere Unternehmen der Helvetia-Gruppe Deutschland oder den für mich zuständigen Vermittler.
10. zur Antrags-, Vertrags- und Leistungsabwicklung, indem die Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG, Direktion für Deutschland, selbst Informationen
     über mein allgemeines Zahlungsverhalten einholt. Dies kann auch erfolgen durch ein Unternehmen der Helvetia-Gruppe Deutschland oder eine Auskunftei (z.B. Bürgel,
     Infoscore, Creditreform, SCHUFA).
11. zur Antrags-, Vertrags- und Leistungsabwicklung, indem die Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG, Direktion für Deutschland, oder ein Unternehmen
     der Helvetia-Gruppe Deutschland oder eine Auskunftei eine auf der Grundlage mathematischer-statistischer Verfahren erzeugte Einschätzung meiner Zahlungsfähigkeit
     (Scoring) einholt.

Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG, Direktion für Deutschland
Berliner Str. 56-58, 60311 Frankfurt am Main, Telefon 069 1332-0, Telefax 069 1332-480

Aktiengesellschaft nach Schweizer Recht - Hauptsitz: St. Gallen/Schweiz
Hauptbevollmächtigter: Prof.Dr.jur.Wolfram Wrabetz

Registergericht Frankfurt am Main HRB 39268, Ust-IDnr. DE 114106960
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Ihre personenbezogenen Daten benötigen wir, die Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG, Direktion für Deutschland, insbesondere zur Einschätzung des zu versichernden 
Risikos (Risikobeurteilung), zur Verhinderung von Versicherungsmissbrauch, zur Überprüfung unserer Leistungspflicht, zu Ihrer Beratung und Information sowie allgemein zur Antrags-, 
Vertrags- und Leistungsabwicklung.

Personenbezogene Daten dürfen nach geltendem Datenschutzrecht erhoben, verarbeitet oder genutzt werden (Datenverwendung), wenn dies ein Gesetz ausdrücklich erlaubt, anordnet oder 
wenn eine wirksame Einwilligung des Betroffenen vorliegt.

Nach dem Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) ist die Verwendung Ihrer   allgemeinen personenbezogener Daten (z.B. Alter oder Adresse) erlaubt, wenn es der Zweckbestimmung eines 
Vertragsverhältnisses oder vertragsähnlichen Vertrauensverhältnisses dient (§ 28 Abs. 1 Nr. 1 BDSG). Das Gleiche gilt, soweit es zur Wahrung berechtigter Interessen der verantwortlichen 
Stelle erforderlich ist und kein Grund zu der Annahme besteht, dass das schutzwürdige Interesse des Betroffenen an dem Ausschluss der Verarbeitung oder Nutzung überwiegt (§ 28 Abs.1 
Nr. 2 BDSG). Die Anwendung dieser Vorschriften erfordert in der Praxis oft eine umfangreiche und zeitintensive Einzelfallprüfung. Auf diese kann bei Vorliegen dieser Einwilligungserklärung 
verzichtet werden. Zudem ermöglicht diese Einwilligungserklärung eine Datenverwendung auch für die Fälle, die nicht von vornherein durch die Vorschriften des Bundesdatenschutzgesetzes 
erfasst werden. (Vgl. dazu Ziffer II.)
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Produktinformationsblatt für die Reisegepäck-Versicherung  
(AVB Reisegepäck 2008) 
 
Mit den nachfolgenden Informationen möchten wir Ihnen einen ersten Überblick über die von Ihnen gewünschte Reisege-
päck-Versicherung geben. Diese Informationen sind jedoch nicht abschließend. Der vollständige Vertragsinhalt ergibt 
sich ausschließlich aus dem Antrag, dem Versicherungsschein und den beigefügten Versicherungsbedingungen. Lesen Sie 
deshalb die gesamten Vertragsbestimmungen sorgfältig. 
 
1. Um welche Art der Versicherung handelt es sich? 

Sie möchten eine Reisegepäck-Versicherung abschließen. Grundlage sind die beigefügten Allgemeinen 
Bedingungen für die Versicherung von Reisegepäck (AVB Reisegepäck 2008) sowie alle weiteren im An-
trag genannten Besonderen Bedingungen und Vereinbarungen. 

 
2. Welche Risiken sind versichert, welche sind nicht versichert? 

Wir versichern Ihr gesamtes Reisegepäck sowie das Ihrer mitreisenden Familienangehörigen, Ihres Le-
bensgefährten und dessen Kinder, soweit diese Personen mit Ihnen in häuslicher Gemeinschaft leben. 
Versicherungsschutz besteht gegen Abhandenkommen, Zerstörung und Beschädigung, solange sich das 
Gepäck im Gewahrsam eines Beförderungsunternehmens, Beherbergungsbetriebs, Gepäckträgers oder 
einer Gepäckaufbewahrung befindet und während der übrigen Reisezeit gegen Diebstahl, Einbruchdieb-
stahl, Raub, räuberische Erpressung, Mut- und Böswilligkeit Dritter, Verlieren (jedoch nur begrenzt), 
Transportmittelunfall oder Unfall eines Versicherten, bestimmungswidrig einwirkendes Wasser, einschließ-
lich Regen und Schnee, Sturm, Brand, Blitzschlag oder Explosion sowie höhere Gewalt.    
Nicht versichert sind Wertpapiere, Fahrkarten, Urkunden und Dokumente aller Art, Gegenstände mit über-
wiegendem Kunst- und Liebhaberwert, Sehhilfen jeder Art, Hörgeräte, Prothesen jeder Art, sowie Land-, 
Luft- und Wasserfahrzeuge jeweils mit Zubehör, einschließlich Fahrräder, Hängegleiter und Segelsurfgerä-
te, das Liegen-, Stehen- oder Hängenlassen von Reisegepäck.  
Nähere Einzelheiten zu den versicherten Sachen und Gefahren entnehmen Sie bitte Ziffern 1 und 2 AVB 
Reisegepäck 2008. 
 

3. Wie hoch ist Ihre Prämie, wann müssen Sie diese bezahlen und was passiert, wenn Sie nicht oder 
verspätet zahlen? 
 

Prämie inkl. Versicherungsteuer                                                    Euro 
Prämienfälligkeit                   lich, jeweils zum 
erstmals zum Versicherungsbeginn am   
Ablauf des Vertrags   

Bitte bezahlen sie die erste oder einmalige Prämie spätestens zwei Wochen nach Erhalt des Versiche-
rungsscheins. Alle weiteren Prämien sind jeweils zu dem oben angegebenen Termin zu zahlen. Falls Sie 
uns eine Lastschriftermächtigung erteilen, sorgen Sie bitte rechtzeitig für ausreichende Deckung auf Ihrem 
Konto. 
Wenn Sie die erste oder einmalige Prämie schuldhaft nicht rechtzeitig zahlen, können wir solange vom 
Vertrag zurücktreten, wie Sie nicht gezahlt haben. Auch der Versicherungsschutz beginnt erst mit dem 
Eingang der verspäteten Zahlung bei uns. Wenn Sie eine Folgeprämie nicht rechtzeitig zahlen, fordern wir 
Sie auf, die rückständige Prämie innerhalb einer Frist von mindestens zwei Wochen zu zahlen. Nach Ab-
lauf dieser Zahlungsfrist entfällt Ihr Versicherungsschutz. Einzelheiten entnehmen Sie bitte Ihrem Antrag 
und der Ziffer 9 AVB Reisegepäck 2008. 

 
4. Welche Leistungen sind ausgeschlossen? 

Wir können nicht alle denkbaren Fälle versichern, denn sonst müssten wir eine erheblich höhere Prämie 
verlangen. Deshalb haben wir einige Fälle aus dem Versicherungsschutz herausgenommen.   
Nicht versichert sind insbesondere politische Gefahren und Kernenergie sowie Schäden, verursacht durch 
die natürliche oder mangelhafte Beschaffenheit der versicherten Sachen, Abnutzung oder Verschleiss und 
die während des Zeltens oder Campings innerhalb des hierfür benutzen Geländes eingetretenen Schäden. 
Diese Aufzählung ist nicht abschließend. Einzelheiten und eine vollständige Aufzählung der Ausschluss-
gründe entnehmen Sie bitte Ziffer 3 AVB Reisegepäck 2008. 
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5. Welche Pflichten haben Sie bei Vertragsschluss und welche Folgen können Verletzungen dieser 

Pflicht haben? 
Damit wir Ihren Antrag ordnungsgemäß prüfen können, müssen Sie die im Antragsformular enthaltenen 
Fragen unbedingt wahrheitsgemäß und vollständig beantworten. Andernfalls können wir uns vorzeitig von 
dem Vertrag lösen und Sie verlieren Ihren Versicherungsschutz. Gegebenenfalls können wir auch die Ver-
sicherungsprämie anpassen. Einzelheiten entnehmen Sie bitte Ziffer 6 AVB Reisegepäck 2008. 

 
6. Welche Pflichten haben Sie während der Vertragslaufzeit und welche Folgen können Verletzungen 

dieser Pflicht haben? 
Durch eine Veränderung der Umstände, die Sie uns zu Vertragsbeginn angegeben haben, kann sich die 
Notwendigkeit ergeben, den Versicherungsvertrag anzupassen. Sie müssen uns daher eine Mitteilung 
machen, wenn sich diese Umstände verändern. Darüber hinaus müssen Sie Ihren Versicherer vorab über 
besondere Gefahrerhöhungen informieren. 
Welche Verpflichtungen konkret bestehen, entnehmen Sie bitte Ziffern 7 und 8 AVB Reisegepäck 2008. 
Beachten Sie die benannten Verpflichtungen mit Sorgfalt. Ihre Nichtbeachtung kann schwerwiegende 
Konsequenzen für Sie haben. Je nach Schwere der Pflichtverletzung können Sie Ihren Versicherungs-
schutz ganz oder teilweise verlieren.  

 
7. Welche Pflichten haben Sie im Schadenfall und welche Folgen können Verletzungen dieser Pflicht 

haben? 
Unter anderem müssen Sie uns jeden Versicherungsfall unverzüglich anzeigen, sowie gebotene Maß-
nahmen zur Abwendung und Minderung des Schadens ergreifen. Beachten Sie bitte, dass Sie uns im 
Versicherungsfall die zum Schadennachweis erforderlichen Belege beibringen und alles tun, was zur Auf-
klärung des Tatbestandes dienlich sein kann. Schäden durch strafbare Handlungen sind der zuständigen 
Polizeidienststelle anzuzeigen. 
Beachten Sie die benannten Verpflichtungen mit Sorgfalt. Ihre Nichtbeachtung kann dazu führen, dass 
Sie, je nach Schwere der Pflichtverletzung, Ihren Versicherungsschutz ganz oder teilweise verlieren. 
Einzelheiten entnehmen Sie bitte Ziffern 14 und 15 AVB Reisegepäck 2008. 
 

8. Wann beginnt und endet Ihr Versicherungsschutz? 
Der Versicherungsschutz beginnt zum im Versicherungsschein angegebenen Zeitpunkt, wenn die Zahlung 
der Prämie gemäß Ziffer 3 dieses Blattes rechtzeitig erfolgt. Den bei Erteilung dieses Blattes zugrunde ge-
legten Zeitpunkt für den Beginn Ihres Versicherungsschutzes entnehmen Sie bitte ebenfalls Ziffer 3 dieses 
Blattes. Dort finden Sie auch Hinweise auf Vertragslaufzeit und -ende.  
Hat Ihr Vertrag eine Laufzeit von mindestens einem Jahr verlängert er sich automatisch um jeweils ein 
weiteres Jahr, wenn Sie den Vertrag nicht spätestens drei Monate vor dem Ende der Vertragslaufzeit kün-
digen. Weitere Einzelheiten können Sie Ziffer 10 AVB Reisegepäck 2008 entnehmen.  
     

9. Wie können Sie Ihren Vertrag beenden? 
Neben der unter Ziffer 8 dieses Blattes beschriebenen Kündigungsmöglichkeit zum Ablauf des Vertrages 
stehen Ihnen weitere Kündigungsrechte zu. Hierzu gehört das Recht, dass Sie oder wir den Vertrag auch 
vorzeitig kündigen können, wenn wir eine Leistung erbracht haben. Einzelheiten entnehmen Sie bitte Ziffer 
17 AVB Reisegepäck 2008. 
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Versicherungsinformation nach der Informationspflich-
tenverordnung 
Stand:01.01.2010 

InfTr-1001 

 
1. Versicherungsunternehmen 
 
Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG 
Direktion für Deutschland 
Berliner Str. 56-58 
60311 Frankfurt am Main 
Aktiengesellschaft nach Schweizer Recht 
Hauptsitz St. Gallen/Schweiz 
Hauptbevollmächtigter: Prof. Dr. jur. Wolfram Wrabetz 
Registergericht Frankfurt am Main HRB 39268 
USt-IdNr. DE 114106960 

 
 
2. Hauptgeschäftstätigkeit 
 
Unsere Hauptgeschäftstätigkeit ist der Vertrieb aller Arten der 
Transportversicherung. 
 
 
3. Wesentliche Merkmale der Versicherungsleistungen 
 
Die wesentlichen Merkmale der Versicherungsleistungen können 
den Allgemeinen und Besonderen Versicherungsbedingungen 
sowie dem jeweiligen Antrag entnommen werden. Diese Unterla-
gen enthalten auch Angaben über Art, Umfang, Fälligkeit und 
Erfüllung der Leistung. 
 
4. Gesamtpreis 
 
Der Gesamtpreis – Jahresprämie zuzüglich Versicherungsteuer –
kann dem Antrag bzw. aus dem Angebot entnommen werden. 
 
 
5. Zusätzliche Kosten 
 
Besondere Gebühren und Kosten werden mit Ausnahme der in 
den Allgemeinen Versicherungsbedingungen genannten nicht 
erhoben. Falls besondere Kosten für Telekommunikationsgebüh-
ren anfallen, die über die normalen Telefonkosten hinausgehen, 
werden diese bei der jeweiligen Nummer angegeben. 
 
 
6. Prämienzahlung 
 
Je nach Vereinbarung wird die Prämie monatlich, viertel-, halb-
jährlich oder jährlich oder als Einmalprämie gezahlt. Die verein-
barten Prämien müssen zum vereinbarten Fälligkeitszeitpunkt 
gezahlt werden. Falls der Versicherungsnehmer eine Einzugser-
mächtigung erteilt hat, wird der Betrag rechtzeitig von diesem 
bekannten Konto abgebucht werden. 
 
 
7. Gültigkeit 
 
Die Gültigkeitsdauer der zur Verfügung gestellten Angebotsin-
formationen (Allgemeine und Besondere Versicherungsbedin-
gungen, Tarifbestimmungen und Höhe der Prämie) ist befristet 

auf längstens drei Monate, sofern nicht im Angebot ein anderer 
Zeitraum eingeräumt worden ist. 
 
 
8. Zustandekommen des Vertrages und Beginn des Ver-

sicherungsschutzes 
 
Der Vertrag kommt mit Zugang des Versicherungsscheins beim 
Versicherungsnehmer zustande. Der Versicherungsschutz be-
ginnt zu dem im Versicherungsschein angegebenen Zeitpunkt, 
sofern der Versicherungsnehmer die erste oder einmalige Prämie 
rechtzeitig zahlt. 
 
 
9. Widerrufsrecht 
 

Nach den gesetzlichen Vorschriften (§ 8 VVG) steht dem Versi-
cherungsnehmer ein Widerrufsrecht zu. Danach kann er seine 
Vertragserklärung längstens innerhalb von 14 Tagen ohne An-
gabe von Gründen in Textform (z.B. Brief, Fax, E-Mail) widerru-
fen. Die Frist beginnt, nachdem der Versicherungsnehmer den 
Versicherungsschein, die Vertragsbestimmungen einschließlich 
der Allgemeinen Versicherungsbedingungen, die weiteren Infor-
mationen nach § 7 Abs. 1 und Abs. 2 des Versicherungsver-
tragsgesetzes in Verbindung mit den §§ 1 und 4 der VVG-
Informationspflichtenverordnung und diese Belehrung jeweils in 
Textform erhalten hat. 
Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absen-
dung des Widerrufs. Der Widerruf ist zu richten an: 
 
Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG 
Direktion für Deutschland 
Berliner Str. 56-58 
60311 Frankfurt am Main 
 
Widerrufsfolgen 
 
Im Falle eines wirksamen Widerrufs endet der Versicherungs-
schutz, und der Versicherer erstattet den auf die Zeit nach Zu-
gang des Widerrufs entfallenden Teil der Prämien, wenn der 
Versicherungsnehmer zugestimmt hat, dass der Versicherungs-
schutz vor dem Ende der Widerrufsfrist beginnt. Die Erstattung 
zurückzuzahlender Beträge erfolgt unverzüglich, spätestens 30 
Tage nach Zugang des Widerrufs. Beginnt der Versicherungs-
schutz nicht vor dem Ende der Widerrufsfrist, hat der wirksame 
Widerruf zur Folge, dass empfangene Leistungen zurückzuge-
währen und gezogene Nutzungen (z.B. Zinsen) herauszugeben 
sind.  
 
Besondere Hinweise 
 
Das Widerufsrecht erlischt, wenn der Vertrag auf ausdrücklichen 
Wunsch des Versicherungsnehmers von beiden Vertragspart-
nern vollständig erfüllt worden ist, bevor der Versicherungsneh-
mer sein Widerrufsrecht ausgeübt hat. 
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10. Vertragsbeginn und Laufzeit des Vertrages 
 
Vertragsbeginn und Laufzeit des Vertrages können dem Antrag 
bzw. dem Angebot entnommen werden, nach Ausfertigung des 
Versicherungsscheines dem Versicherungsschein selbst. Weite-
re Angaben enthalten die Allgemeinen Versicherungsbedingun-
gen. 
 
 
11. Beendigung bzw. Kündigung des Vertrages 
 

Angaben zur Beendigung und Kündigung des Vertrages enthal-
ten die Allgemeinen Versicherungsbedingungen. 

 
 
12. Anwendbares Recht 
 
Für den Versicherungsvertrag gilt deutsches Recht. 
Die Gerichtsstände für Klagen aus dem Versicherungsvertrag 
ergeben sich aus den Allgemeinen Versicherungsbedingungen. 
 
 
13. Vertragssprache 
 
Die Vertragssprache ist deutsch. 
 
 
14. Außergerichtliches Beschwerdeverfahren 
 
Fragen zum Versicherungsschutz und etwaige Beschwerden 
können gerichtet werden an: 
 
a) den Vermittler 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b) die zuständige Filialdirektion - die Anschrift kann dem 
Versicherungsschein entnommen werden 

c) den Hauptbevollmächtigten der  
Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG 
Direktion für Deutschland 
Berliner Str. 56-58 
60311 Frankfurt am Main. 

 
Unser Unternehmen ist außerdem Mitglied im  
 
Verein Versicherungsombudsmann e.V., Postfach 08 06 32, 
10006 Berlin. 
 
Damit kann unser Versicherungsnehmer das kostenlose außer-
gerichtliche Streitschlichtungsverfahren in Anspruch nehmen 
oder sich an die zuständige Aufsichtsbehörde wenden (vgl. Punkt 
15). 
 
Unabhängig hiervon kann der Rechtsweg beschritten und ein 
ordentliches Gericht angerufen werden. 
 
 
15. Versicherungsaufsicht 
 
Die zuständige Versicherungsaufsicht ist unter folgender Adresse 
zu erreichen: 
 
Bundesanstalt für  
Finanzdienstleistungsaufsicht  
Graurheindorfer Str. 108 
53117 Bonn 
E-Mail: poststelle@bafin.de 
Homepage: www.bafin.de 
 
 

InfTr-1001, Stand 01.01.2010 Seite 2 von 2 



 

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, 
 
damit wir Ihren Versicherungsantrag ordnungsgemäß prüfen können, ist es notwendig, dass Sie die im Versicherungsantrag 
enthaltenen Fragen wahrheitsgemäß und vollständig beantworten. Es sind auch solche Umstände anzugeben, denen Sie nur 
geringe Bedeutung beimessen. 
 
Angaben, die Sie nicht gegenüber dem Versicherungsvermittler machen möchten, sind unverzüglich und unmittelbar 
gegenüber der Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG, Berliner Str.56-58, 60311 Frankfurt am Main, 
schriftlich nachzuholen. 
 
Bitte beachten Sie, dass Sie Ihren Versicherungsschutz gefährden, wenn Sie unrichtige oder unvollständige Angaben 
machen. Nähere Einzelheiten zu den Folgen einer Verletzung der Anzeigepflicht können Sie der nachstehenden Information 
entnehmen. 
 

Mitteilung nach § 19 Abs.5 VVG über die Folgen  
einer Verletzung der vorvertraglichen Anzeigepflicht 
Stand:01.01.2008 

P19SHUK-0801 

 

Welche vorvertraglichen Anzeigepflichten bestehen? 

Sie sind bis zur Abgabe Ihrer Vertragserklärung verpflichtet, alle 
Ihnen bekannten gefahrerheblichen Umstände, nach denen wir in 
Textform gefragt haben, wahrheitsgemäß und vollständig 
anzuzeigen. Wenn wir nach Ihrer Vertragserklärung, aber vor 
unserer Vertragsannahme in Textform nach gefahrerheblichen 
Umständen fragen, sind Sie auch insoweit zur Anzeige verpflichtet. 

 

Welche Folgen können eintreten, wenn eine vorvertragliche 
Anzeigepflicht verletzt wird? 

1. Rücktritt und Wegfall des Versicherungsschutzes 

Verletzen Sie die vorvertragliche Anzeigepflicht, können wir vom 
Vertrag zurücktreten. Dies gilt  nicht, wenn Sie nachweisen, dass 
weder Vorsatz noch grobe Fahrlässigkeit vorliegt. 

Bei grob fahrlässiger Verletzung der Anzeigepflicht haben wir kein 
Rücktrittsrecht, wenn wir den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht 
angezeigten Umstände, wenn auch zu anderen Bedingungen, 
geschlossen hätten. 

Im Fall des Rücktritts besteht kein Versicherungsschutz. Erklären wir 
den Rücktritt nach Eintritt des Versicherungsfalles, bleiben wir 
dennoch zur Leistung verpflichtet, wenn Sie nachweisen, dass der 
nicht oder nicht richtig angegebene Umstand 

- weder für den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalles 

- noch für die Feststellung oder den Umfang unserer Leistungspflicht 

ursächlich war. Unsere Leistungspflicht entfällt jedoch, wenn Sie die 
Anzeigepflicht arglistig verletzt haben. 

Bei einem Rücktritt steht uns der Teil des Beitrags zu, welcher der 
bis zum Wirksamwerden der Rücktrittserklärung abgelaufenen 
Vertragszeit entspricht. 

2. Kündigung 

Können wir nicht vom Vertrag zurücktreten, weil Sie die 
vorvertragliche Anzeigepflicht lediglich einfach fahrlässig oder 
schuldlos verletzt haben, können wir den Vertrag unter Einhaltung 
einer Frist von einem Monat kündigen. 

Unser Kündigungsrecht ist ausgeschlossen, wenn wir den Vertrag 
auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, wenn auch zu 
anderen Bedingungen, geschlossen hätten. 

3. Vertragsänderung 

Können wir nicht zurücktreten oder kündigen, weil wir den Vertrag 
auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Gefahrumstände, wenn 
auch zu anderen Bedingungen, geschlossen hätten, werden die 
anderen Bedingungen auf unser Verlangen Vertragsbestandteil. 
Haben Sie die Anzeigepflichten fahrlässig verletzt, werden die 
anderen Bedingungen rückwirkend Vertragsbestandteil. Haben Sie 
die Anzeigepflicht schuldlos verletzt, werden die anderen 
Bedingungen erst ab der laufenden Versicherungsperiode 
Vertragsbestandteil. 

Erhöht sich durch die Vertragsänderung der Beitrag um mehr als 
10% oder schließen wir die Gefahrabsicherung für den nicht 
angezeigten Umstand aus, können Sie den Vertrag innerhalb eines 
Monats nach Zugang unserer Mitteilung über die Vertragsänderung 
fristlos kündigen. Auf dieses Recht werden wir Sie in unserer 
Mitteilung hinweisen. 

4. Ausübung unserer Rechte 

Wir können unsere Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung oder zur 
Vertragsänderung nur innerhalb eines Monats schriftlich geltend 
machen. Die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem wir von der 
Verletzung der Anzeigepflicht, die das von uns geltend gemachte 
Recht begründet, Kenntnis erlangen. Bei der Ausübung unserer 
Rechte haben wir die Umstände anzugeben, auf die wir unsere 
Erklärung stützen. Zur Begründung können wir nachträglich weitere 
Umstände angeben, wenn für diese die Frist nach Satz 1 nicht 
verstrichen ist. 

Wir können uns auf die Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung oder 
zur Vertragsänderung nicht berufen, wenn wir den nicht angezeigten 
Gefahrumstand oder die Unrichtigkeit der Anzeige kannten. 

Unsere Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung und zur 
Vertragsänderung erlöschen mit Ablauf von fünf Jahren nach 
Vertragsschluss. Dies gilt nicht für Versicherungsfälle, die vor Ablauf 
dieser Frist eingetreten sind. Die Frist beträgt zehn Jahre, wenn Sie 
die Anzeigepflicht vorsätzlich oder arglistig verletzt haben. 

5. Stellvertretung durch eine andere Person 

Lassen Sie sich bei Abschluss des Vertrages durch eine andere 
Person vertreten, so sind bezüglich der Anzeigepflichten, des 
Rücktritts, der Kündigung, der rückwirkenden Vertragsänderung, der 
Anfechtung und der Ausschlussfrist für die Ausübung unserer 
Rechte sowohl die Kenntnis und Arglist Ihres Stellvertreters als auch 
Ihre eigene Kenntnis und Arglist zu berücksichtigen. Sie können sich 
darauf, dass die Anzeigepflicht nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig 
verletzt worden ist, nur berufen, wenn weder Ihrem Stellvertreter 
noch Ihnen Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. 
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